Von: Klaus-Peter Bachmann [info@bachmann-mdl.de]
Gesendet: Freitag, 18. Januar 2008 13:02
An: info@facharztverein.de
Cc: Kirsten.Kemper@t-online.de; claudidi@t-online.de; 'Stoffregen, Matthias'
Betreff: Ihre Anfrage vom 11. Januar 2008 (Email) zu § 116b SGB V

Sehr geehrter Herr Dr. Marschall,
 

mit der letzten Gesundheitsreform, die am 1. April 2007 in Kraft getreten ist, hat der Bundesgesetzgeber die vor fünf Jahren geschaffenen Möglichkeiten von Krankenhäusern, an der ambulanten Versorgung teilzunehmen, erweitert. Dabei geht es nach einem genau definierten Katalog von sehr seltenen Erkrankungen, Erkrankungen mit besonderen Krankheitsverläufen und um die ambulante Erbringung hochspezialisierter Leistungen. Die jeweilige Landesregierung in Verbindung mit der (hier NKG) und der KVN entscheiden über den Antrag. Eine Bedarfsprüfung ist nicht vorgesehen, die "fachärztliche Versorgungssituation" ist zu berücksichtigen. Ihre Organisation sieht darin eine Privilegierung der Krankenhäuser als wachsende Konkurrenz in Ihrem angestammten Bereich. Sie beklagen auch, dass die Vertragsärzte seit Jahren angeblich erfolglos - was m.E.so nicht stimmt - für mehr finanzielle Mittel kämpfen, da Sie bislang viele kostenlose Leistungen erbringen würden, während der Bundesgesetzgeber "Geld ohne Mengenbegrenzung für ambulante Leistungserbringung nur durch die Krankenhäuser bereit stellte". Diese Auffassung teile ich so nicht. Nach meiner Meinung "boomen" z.B. die so genannten "IGEL-Leistungen" etc. Ich verweise auch auf DMPs, Patientenquittungen etc.
 

Wir wollen mittelfristig die Überwindung der u.E. antiquierten sektoralen Trennung zwischen ambulanter und stationärer Versorgung.
 

Neben anderen Ursachen führt auch die sektorale Trennung von ambulanter und stationärer Versorgung nach wie vor zu Über-, Unter- und Fehlversorgung bei der Erbringung medizinischer Leistungen. Es ist deshalb nach meiner Auffassung notwendig, diese künstliche Trennung Schritt für Schritt zu überwinden. Insbesondere der Aufbau von Medizinischen Versorgungszentren, die gesteuerte Öffnung der Krankenhäuser, der Ausbau der integrierten Versorgung sowie erweiterte Niederlassungsregelungen für niedergelassene Ärzte sind m.E. deshalb konsequent weiter zu entwickeln. Der § 116b SGB V muss sich deshalb zunächst in der Praxis bewähren, insbesondere im Hinblick auf die o.g. Ziele. Falls es zu einer ungerechtfertigten Privilegierung einzelner Leistungsanbieter käme, dann bestände entsprechender Korrekturbedarf. 
 

Für die Hinweise der Fachärzteschaft Braunschweig bin ich deshalb dankbar und werde diese bei meiner weiteren Meinungsbildung berücksichtigen.
 

Diese für Sie sicher nicht voll befriedigende Antwort ergeht auch im Einvernehmen mit den Sozial- und GesundheitspolitikerInnen meiner Fraktion, da Sie mir bitte nachsehen wollen, dass ich als Innenpolitiker in dieser Frage nicht zu den Spezialisten meiner Fraktion gehöre.
 

Mit herzlichen Grüssen

Ihr

Klaus-Peter Bachmann
Mitglied des Nieders. Landtages

 

 

Tel.u.Fax: +495341268713

Handy: +491725405727

e-mail: info@bachmann-mdl.de
Homepage: www.klaus-peter-bachmann.de
 

 

Von: claudidi@t-online.de
Gesendet: Samstag, 19. Januar 2008 18:37
An: Facharztverein Braunschweig
Cc: Kirsten Kemper; Klaus-Peter Bachmann
Betreff: Re: WG: Stellungnahme zu§116b SGB V
Dietmar Schilff
SPD-Landtagskandidat WK BS-West

www.dietmar-schilff.de 

Sehr geehrter Herr Dr. Marschal,

vielen Dank für Ihre mail v. 11.01.08. Herr Klaus-Peter Bachmann, MdL, hat auch im Namen von Kirsten Kemper und mir Ihre Hinweise von den Sozial- und Gesundheitspolitikern in der SPD-Landtagsfraktion beantworten lassen. Insofern beziehe ich mich auf die am 18.01.08 von Herrn Bachmann an Sie übersandte Antwort.

Mit freundlichen Grüßen,

Dietmar Schilff

